[image: image1.wmf]Landeskonsistorium

der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien

Ro - 2400 Sibiu,

/

str. Gen. Magheru 4,

(

/FAX  + 40 -69 -

217864

Landeskonsistorium

Landeskonsistorium

der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien

der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien

Ro - 2400 Sibiu,

Ro -550185 Sibiu

,

/

/

str. Gen. Magheru 4,

str. Gen. Magheru

 4,

(

(

/FAX  + 40 -69 -

217864

/FAX +40 -269 217864


e-mail: ev.landeskon@evlk.artelecom.net 




                                      www.evang.ro  
Hermannstadt, am 17.03.2010
LKZ 1195/2010
Erlass

an alle Bezirkskonsistorien und Pfarrer 
betreffend die Wahlvorschrift der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien

Im Blick auf die für den 20. März 2010 anberaumten Bezirkskirchenversammlungen zur Wahl der Bezirksdechanten, Bezirkskirchenkuratoren, geistlichen und weltlichen Mitglieder der Bezirkskonsistorien und der Abgeordneten in die Landeskirchenversammlung hat die Kanzlei des Landeskonsistoriums die Wahlvorschrift der EKR ein weiteres Mal überprüft.

Die Wahlvorschrift ist von der 72. Landeskirchenversammlung am 26. November 2005 verabschiedet und bis Herbst 2008 von den folgenden Landeskirchenversammlungen novelliert und an die zwischenzeitlich geänderte Kirchenordnung angepasst worden.

Die Wahlvorschrift wird den Bezirkskonsistorien sowie allen Pfarrerinnen und Pfarrern im Anhang in elektronischer Post (per e-Mail) zugestellt. Sie wird außerdem auf die Web-Seite des Landeskonsistoriums gestellt und kann hier unter www.evang.ro eingesehen werden.

Die Bezirksdechanten, Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch die anderen, als Wahlleiter ernannten Personen, werden ersucht, sich die betreffenden Bestimmungen der Wahlvorschrift, der Kirchenordnung und der Dienstvorschrift für Pfarrerinnen und Pfarrer anzueignen.

Des Weiteren ist es nötig, vor den Wahlen die einschlägigen Bestimmungen dem Wahlkörper bekannt und verständlich zu machen, auch um ungültigen Wahlhandlungen vorzubeugen, wie sie etwa bei den letzten Gemeindewahlen im Herbst 2009 aufgetreten sind.

Die Kanzlei des Landeskonsistoriums (Hauptanwalt) ist bereit, Amtshilfe zu geben.

Aufgrund mehrerer Anfragen zu dem Status und der Wahl der Abgeordneten in die Landeskirchenversammlung wird hiermit noch auf folgendes hingewiesen:

1. Die mit Erlass LKZ 2457/2009 festgelegten geistlichen und weltlichen Abgeordneten in die Landeskirchenversammlung und deren Ersatzmitglieder werden gewählt, unabhängig davon, ob einige von ihnen, zur gleichen Zeit ein Mandat als Bezirksdechant, Bezirkskirchenkurator oder als Mitglied im Landeskonsistorium haben. Es ist Aufgabe und im Interesse der Bezirkskonsistorien und Bezirkskirchenversammlungen, für eine gute und optimale Vertretung des Kirchenbezirks in der Landeskirchenversammlung zu sorgen. Das Grundprinzip der freien Wahl kann davon nicht beeinträchtigt werden.

2.  Im Blick auf die am 27. November 2010 anstehenden Wahlen (Wahl des Bischofs, Wahl des Landeskirchenkurators, des Bischofvikars, der geistlichen und weltlichen Mitglieder des Landeskonsistoriums) gilt, dass die Mitgliedschaft von Amts wegen 
(„ex officio“) nicht automatisch dazu führt, dass ein Ersatzmitglied als Abgeordneter des Kirchenbezirks aufrückt, wenn der in ein Amt Gewählte auch Abgeordneter der Landeskirchenversammlung ist. Die Wahl von Abgeordneten der Landeskirchenversammlung in das Landeskonsistorium wie übrigens auch die Wahl von Abgeordneten in das Amt des Dechanten oder Bezirkskirchenkurators gilt nicht als Verhinderung, an den Landeskirchenversammlungen teilzunehmen. 

Die Kirchenordnung und die Wahlvorschrift haben in dem beschriebenen Fall auch darum nicht die Besetzung durch ein Ersatzmitglied vorgesehen, weil es sich nicht um ein Ausscheiden des Mitglieds der Landeskirchenversammlung handelt, ähnlich wie im Falle der Gemeindevertretung (Art. 42(3)) oder im Falle der Bezirkskirchenversammlung (Art. 69(5)).

Sollte ein Abgeordneter eines Kirchenbezirkes ausscheiden (Rücktritt, Entzug des passiven Wahlrechtes, Auswanderung, Tod u. a.) wird die so freigewordene Stelle in Anlehnung an die geltenden Vorschriften durch ein Ersatzmitglied besetzt.

3. Es bleibt Aufgabe des Landeskonsistoriums und der Landeskirchenversammlung, die bestehenden kirchlichen Verordnungen auszulegen und nötige Durchführungsbestimmungen herauszugeben oder bestehende Vorschriften und Ordnungen zu novellieren.
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D.Dr. Christoph Klein
        Friedrich Gunesch
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